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Diese Ausgabe erscheint auch online

19. Dezember 2015 19. Dezember 2015

James Last 

Phil Collins 

SIE HABEN GEWÄHLT! 

Ave Maria 

19. Dezember 201519. Dezember 2015
Ludwig-Uhland Halle, Gärtringen Ludwig-Uhland Halle, Gärtringen

Einlass 17:30 Uhr – Beginn 19:30 Uhr Beginn 19:30 Uhr
Eintritt 10€ / ermässigt 6€ 
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Rathaus aktuell

Weihnachtsmarkt
im Kindergarten

Mozartstraße in Gärtringen

Freitag, 11.12.2015
von 17 bis 19 Uhr

Gebastelte Advents- und Weihnachtsdeko,
Leckereien wie Liköre, gebrannte Mandeln uvm.

Kindergarten Mozartstraße, Mozartstraße 18, 71116 Gärtringen

Der Elternbeirat versorgt Sie mit
herzhaften und süßen Speisen,

Glühwein und Punsch.

Der Erlös kommt unserem
Kindergarten zugute.

Der Weihnachtsmarkt findet bei jedem Wetter statt.
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Harmonika-Spielring Rohrau
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Vorbereitungen auf den Advent –  
die Klasse 2b der Ludwig-Uhland-Schule 
durfte im November basteln und backen
Am Fr, 20.11. waren die Fa-
milien der Klasse 2b zu ei-
nem Bastelnachmittag an die 
Ludwig-Uhland-Schule einge-
laden – rund um die Vorweih-
nachtszeit war vieles geboten: 
Die Kinder konnten Steine be-
malen und Windlichter gestal-
ten, sie konnten Lebkuchen 
kosten und sich am Kinderpunsch wärmen.
Im Laufe des Nachmittags entstanden zahlreiche farbenfrohe Stein-
Kunstwerke, die die Fensterbänke der Elternhäuser das ganze Jahr 
über schmücken werden: Marienkäfer, Eulen, Fische und allerlei 
sonstiges Getier wurden auf Stein verewigt. Und immerhin ein paar 
Kinder ließen sich auch von weihnachtlichen Motiven inspirieren und 
malten Nikoläuse und Engel auf die glatten Steine.
Die Eltern nutzten derweilen die Chance, sich auszutauschen und 
die Verkleidungsfotos vom letzten Klassenfest zu bewundern.
Viele Gespräche wurden geführt und nebenbei Sterne, Kerzen 
und Tannenbäume für die Windlichter ausgeschnitten und aufge-
klebt. Die Kinder bemalten die Windlichter anschließend mehrmals 
mit Tafelfarbe und verzierten sie mit Bändern und Borten.
Schon eine Woche nach dem Bastelnachmittag stand der Klas-
se 2b ein weiteres, nunmehr schon zur Tradition gewordenes 
Highlight bevor: das Backen der Kekse für die Knusperstunden. 
Unter Anleitung zweier Mütter und mit Hilfe einiger Eltern wurde 
geknetet, gewellt und geformt. Plätzchen wurden ausgestochen 
und reichlich mit Zuckerstreuseln dekoriert.
Schon bald zog der leckere Duft durchs ganze Schulhaus und 
erste Plätzchen konnten stolz gekostet werden.
Danke an alle, die unseren Kindern die Vorweihnachtszeit mit 
allen Sinnen erlebbar gemacht haben! Die Eltern der Klasse 2b

Weihnachtliche Lesung  
in der Villa Schwalbenhof in Gärtringen  
„Wolfgang Höper“

Wolfgang Höper, 
der schon traditi-
onell zum festen 
Bestandteil unseres 
Winterprogramms 
gehört,  wird uns 
am 4. Adventssonn-
tag, den 20.12.,  
wieder mit einer 
Weihnachtslesung  
in weihnachtliche 
Stimmung verset-
zen. Der Stuttgarter 

Staatsschauspieler liest dieses Mal u.a. „Die Weihnachtsgans 
Auguste“, „Einladung zur Martinsgans“,  „Träumerei an einem 
Teiche“, „Wie ein Bauer die Gänse teilte“, „Die Gans von  
Podwolotschyska“ u. a. (Gänse-Geschichten) ……
Termin:   Sonntag, 20. Dezember 2015
Beginn:   20.00 Uhr
Einlass:   19.30 Uhr
Ort:          Villa Schwalbenhof Gärtringen
Eintritt:    18,00 €
Kartenvorverkauf  im Rathaus Gärtringen, Zimmer 2
Veranstalter: Gemeinde Gärtringen, 
Tel. 07034-923106, Fax: 07034-92321106, 
e-mail: s.weinstein@gaertringen.de
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Vorinformation
2. Bürgerempfang

der Gemeinde Gärtringen
zum neuen Jahr

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir möchten Sie gerne 
darüber informieren, dass am

Mittwoch, dem 06.01.2016 um 11.00 Uhr

in der Ludwig-Uhland-Halle der 2. Bürgerempfang zum neuen 
Jahr für alle Einwohnerinnen und Einwohner aus Gärtringen 
und Rohrau stattfinden wird.
Der Empfang wird musikalisch umrahmt vom Musikverein 
Gärtringen und der „Stimmbande“ des Sängerkranzes Gär-
tringen.

Merken Sie sich diesen Termin schon heute vor und verbrin-
gen Sie einen kommunikativen und unterhaltsamen Vormittag, 
treffen Sie Freunde, Nachbarn und Bekannte und nutzen Sie 
die Gelegenheit zum Gedankenaustausch und zur Information 
über das Geschehen in unserer Gemeinde.
Wir laden schon heute herzlich dazu ein

Ihr
Thomas Riesch
Bürgermeister
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Öffentlicher Personen-Nahverkehr  
in Gärtringen und Rohrau
Fahrplanwechsel 13.12.2015
Zum 13.12.2015 findet der diesjährige Fahrplanwechsel der VVS 
und der Deutschen Bahn AG statt. 
Wie in jedem Jahr veröffentlichen wir nachstehend die Aushang-
fahrpläne mit den Abfahrtszeiten der S-Bahnen und Busse in 
unserer Gemeinde, wie Sie an den Haltestellen ausgehängt sind.
Diese Fahrpläne sind im handlichen Format geeignet zum Aufbe-
wahren als wichtige Informationsquelle für Ihre täglichen Fahrten.
Ein Appell an alle Nachtschwärmer und Bürgerinnen und 
Bürger aus Rohrau:
Bitte nutzen Sie das Rufauto zwischen Gärtringen und Rohrau und 
die Nachtbusse der VVS, beides kann nur wirtschaftlich betrieben 
und auf Dauer erhalten werden, wenn es auch genutzt wird. Des-
halb: Lassen Sie bei abendlichen Fahrten Ihr Auto, auch zu Ihrer 
eigenen Sicherheit in der Garage und nutzen Sie Nachtbusse und 
das Ruftaxi – Sie werden sehen es ist bequem (gegen einen gerin-
gen Aufpreis fährt Sie das Ruftaxi bis vor die Haustüre), sicher und 
hilft zum Erhalt dieser auch für Jugendliche und andere Personen, 
die über kein eigenes Fahrzeug verfügen wichtigen Einrichtungen.
Das Nachtbussystem bringt jeweils in den Nächten auf Samstag 
und Sonn-/Feiertag Nachtschwärmer nach Hause. Jeweils um 
2:00 Uhr, 3:00 Uhr und 4:00 Uhr fährt die S-Bahn der Linie 1 
am Hauptbahnhof in Stuttgart ab (entsprechend später auch an 
allen anderen S-Bahn-Haltestellen der Linie S 1) und erreicht 
Gärtringen 32 min. später. Von hier aus gibt es eine Nachtbus-
verbindung ab Gärtringen um 2:35 Uhr, 3:35 Uhr und 4:35 nach 
Rohrau und weiter über Kuppingen, Oberjesingen, Deckenpfronn 
zurück nach Gärtringen. Dies ist kein Ruftaxi, deshalb ist für 
diese Fahrten auch keine Voranmeldung erforderlich. Umgekehrt 
kann man an den Wochenenden um 1:52 Uhr, 2:52 Uhr, 3:52 
Uhr, und auch täglich außer Sonntag um 4:52 (gut z.B. für frühe 
Abflüge am Flughafen) ab Gärtringen in Richtung Stuttgart reisen.
Bitte beachten Sie, dass die Rufauto-Fahrten von und nach 
Rohrau, (im Fahrplan mit dem Vermerk „R33“ gekennzeichnet) 
abends ab ca. 19.45 h bis 01.11 Uhr mindestens eine halbe 
Stunde vor den fahrplanmäßigen Abfahrten telefonisch bestellt 
werden müssen. Die Rufnummer lautet:

0172/7388429 753
nach

Rohrau Rathaus

Gültig ab 13.12.2015
Am 24. und 31.12. Verkehr wie samstags

Fahrten nach 0 Uhr gehören zum Vortag.

ab Gärtringen Bf

ca. Fahrzeit in Minuten

Gärtringen Rathaus

Gärtringen Bf

Rohrau Rathaus04

Montag - Freitag Samstag Sonn-/Feiertag

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0
1

12 42
03 28 58
58

41
41
40
10 40
41
41
11 41
41
41
41
11 41
11 41
11 41
11 41
11 41
11

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11 41
11 41
11 41
11 41
11 41
11 41
11

12

12

12

12

12

12
11 41
11 41
11 41
11 41
11 41
11 41
11

S

R33 R33

R33 R33

R33 R33

R33 R33

R33 R33

R33

R33 R33

R33 R33

R33 R33

R33 R33

R33 R33

R33 R33

R33

R33 R33

R33 R33

R33 R33

R33 R33

R33 R33

R33 R33

R33

S = nur an Schultagen R33 = Ruftaxi: Anm. mind. 30 Min. vor Abf. Tel. 0172 7388429, besonderer Tarif

Alle Angaben ohne Gewähr
efa-pres01;  07.12.2015 11:05:51;  31-753-m-1-R;  5774
vvs:50753::R:j16&qr=1&sID=0

Regiobus Stuttgart - DB Bahn
Telefonservice +49 7031 7195-0

S1
nach

Herrenberg

Gültig ab 13.12.2015
Am 24. und 31.12. Verkehr wie samstags

Fahrten nach 0 Uhr gehören zum Vortag.

ab Gärtringen (Gleis 1)

ca. Fahrzeit in Minuten

Kirchheim (T)

Gärtringen

Nufringen02
Herrenberg06

Montag - Freitag Samstag Sonn-/Feiertag

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0
1
2
3
4

37
07 22 37 52
07 22 37 52
07 22 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 22 37 52
07 22 37
07 22 37 52
07 22 37
07 22 37 52
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
32
32
32

07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
32
32
32

07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
32
32
32

T50

T50

T50 T50

V66

V66

V66

V93

V93

V93

V66 = nur Nacht Freitag/Samstag, auch 5./6.01., 24./25.03., 4./5.05., 25./26.05. und 31.10./1.11.16
V93 = nur Nacht 25./26.12., 26./27.12.15, 1./2.01., 25./26.03., 27./28.03., 15./16.05. und 2./3.10.16

T50 = nicht freitags

Alle Angaben ohne Gewähr
efa-pres01;  07.12.2015 10:54:07;  10-1-m-1-H;  5774
vvs:10001::H:j16&qr=1&sID=0

DB
Telefonservice +49 711 2092-7087

S1
nach

Herrenberg

Gültig ab 13.12.2015
Am 24. und 31.12. Verkehr wie samstags

Fahrten nach 0 Uhr gehören zum Vortag.

ab Gärtringen (Gleis 1)

ca. Fahrzeit in Minuten

Kirchheim (T)

Gärtringen

Nufringen02
Herrenberg06

Montag - Freitag Samstag Sonn-/Feiertag

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0
1
2
3
4

37
07 22 37 52
07 22 37 52
07 22 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 22 37 52
07 22 37
07 22 37 52
07 22 37
07 22 37 52
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
32
32
32

07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
32
32
32

07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
32
32
32

T50

T50

T50 T50

V66

V66

V66

V93

V93

V93

V66 = nur Nacht Freitag/Samstag, auch 5./6.01., 24./25.03., 4./5.05., 25./26.05. und 31.10./1.11.16
V93 = nur Nacht 25./26.12., 26./27.12.15, 1./2.01., 25./26.03., 27./28.03., 15./16.05. und 2./3.10.16

T50 = nicht freitags

Alle Angaben ohne Gewähr
efa-pres01;  07.12.2015 10:54:07;  10-1-m-1-H;  5774
vvs:10001::H:j16&qr=1&sID=0

DB
Telefonservice +49 711 2092-7087



Nummer 50
Donnerstag, 10. Dezember 2015 5

753
nach

Gärtringen Bf
(Gärtringen Rathaus)

Gültig ab 13.12.2015
Am 24. und 31.12. Verkehr wie samstags

Fahrten nach 0 Uhr gehören zum Vortag.

ab Rohrau Rathaus

ca. Fahrzeit in Minuten

Rohrau Rathaus

Gärtringen Rathaus07
Gärtringen Bf04
Gärtringen Rathaus07

Montag - Freitag Samstag Sonn-/Feiertag

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

58
28 58
08 18 43
13
13

13
15 45
15 45
13
13 58
28
13
13
13 45
15 45
15 45
15 45
15
25 55

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
45
15 55
15 45
15 45
15 45
15
25 55

40

40

40

40

40

45
15 55
15 45
15 45
15 45
15
25 55

S

W1

■

R33

R33 R33

R33 R33

R33 R33

R33

R33 R33

R33

R33 R33

R33 R33

R33 R33

R33 R33

R33

R33 R33

R33

R33 R33

R33 R33

R33 R33

R33 R33

R33

R33 R33

Fahrten ohne Zielangabe verkehren bis Gärtringen Bf

■ = bis Gärtringen Rathaus

S = nur an Schultagen R33 = Ruftaxi: Anm. mind. 30 Min. vor Abf. Tel. 0172 7388429, besonderer Tarif W1 = fährt über Gärtringen Rathaus

Alle Angaben ohne Gewähr
efa-pres01;  07.12.2015 11:08:13;  31-753-m-1-H;  4729
vvs:50753::H:j16&qr=1&sID=0

Regiobus Stuttgart - DB Bahn
Telefonservice +49 7031 7195-0

759
nach

Wildberg Bf
(Liebelsberg Teinacher Str.)

über

Deckenpfronn
Gültlingen
Wildberg

Gültig ab 13.12.2015
Am 24. und 31.12. Verkehr wie samstags

Fahrten nach 0 Uhr gehören zum Vortag.

VVS-Gemeinschaftstarif bis Deckenpfronn

ab Gärtringen Bf

ca. Fahrzeit in Minuten

Gärtringen Bf

Gärtringen Rathaus02
Gärtringen Grabenstraße03
Gärtringen Schwarzwaldstr.05
Gärtr. Feuerwehrgerätehaus06
Deckenpfr. Dorfgem. Tennental12
Deckenpfronn Brühlstraße14
Deckenpfronn Rathaus15
Gültl. Deckenpfronner Str.20
Gültlingen Ortsmitte21
Wildberg Autohaus Braun/Lidl23
Wildberg Bf27
Liebelsberg Teinacher Str.67

Montag - Freitag Samstag

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

45
45
43
45
45
45
45
45
45
45
45
15 45
15 45
15 45
45

45

45

45

45

45

●

●

●

●

●

●

■ ●

■ ●

■ ●

A26

A26

Fahrten ohne Zielangabe verkehren bis Wildberg Bf ■ = bis Deckenpfronn Rathaus ● = bis Liebelsberg Teinacher Str. A26 = nicht 24. und 31.12.

Alle Angaben ohne Gewähr
efa-pres01;  07.12.2015 10:57:03;  31-759-1-H;  5774
vvs:31759::H:j16&qr=1&sID=0

VBN Verkehrsbetriebe Nagoldtal GmbH
Telefonservice +49 7051 1626-20

759
nach

Gärtringen Bf

Gültig ab 13.12.2015
Am 24. und 31.12. Verkehr wie samstags

Fahrten nach 0 Uhr gehören zum Vortag.

VVS-Gemeinschaftstarif ab Deckenpfronn

ab Gärtringen Grabenstraße

ca. Fahrzeit in Minuten

Liebelsberg Teinacher Str.

Gärtringen Grabenstraße

Gärtringen Rathaus01
Gärtringen Bf03

Montag - Freitag Samstag

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

42 55

20 42 54

42

42

42

42

42

42

42

42

42

12 42

12 42

12 42

42

42

42

42

42A26

A26 = nicht 24. und 31.12.

Alle Angaben ohne Gewähr
efa-pres01;  07.12.2015 11:07:00;  31-759-1-R;  7073
vvs:31759::R:j16&qr=1&sID=0

VBN Verkehrsbetriebe Nagoldtal GmbH
Telefonservice +49 7051 1626-20

N77
nach

Gärtringen

Gültig ab 13.12.2015
Am 24. und 31.12. Verkehr wie samstags

Da an Zwischenhaltestellen oft durchgefahren 

wird,

sind die Zeitangaben als Richtwerte zu 

verstehen.

ab Gärtringen

ca. Fahrzeit in Minuten

Gärtringen

Rohrau Rathaus07
Herrenberg Bronntor15
Herrenb. ZOB Bahnhofstraße18
Herrenberg Reinhold-Schick-Pl.20
Herrenberg Mühlweg21
Affstätt Rathaus23
Kuppingen Jennerstr.26
Kuppingen A.-Haut-Gasse27
Oberjesingen Zaberstraße30
Oberjesingen Calwer Str.31
Deckenpfronn Tübinger Str.35
Deckenpfronn Rathaus37
Deckenpfronn Brühlstraße38
Gärtringen49

Nacht auf Samstag, Sonn-/Feiertag

20

21

22

23

0

1

2

3

4

35

35

35

A18

A18

A18

A18 = nicht 24.12.

Alle Angaben ohne Gewähr
efa-pres01;  07.12.2015 11:12:28;  34-77-1-H;  5774
vvs:34077::H:j16&qr=1&sID=0

SBS Pflieger
Telefonservice +49 7031 6660-50
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Auf einen Blick

Goldene Hochzeit
Am Dienstag, den 15.12.2015 feiern das Fest der Goldenen 
Hochzeit:
Anna Pezzullo, geb. Zarrella und Vincenco Pezzullo,
Gartenstr. 14, Gärtringen

Wir gratulieren dem Jubelpaar und wünschen alles Gute, Ge-
sundheit und einen schönen gemeinsamen Lebensabend. 
Thomas Riesch, Bürgermeister

Geburtstagsjubilare

Es feiert am:
14.12.2015
Herr Walter Langer, Schwarzwaldstr. 8, seinen 75. Geburtstag
Auch denjenigen, die aus persönlichen Gründen nicht genannt 
sein wollen, wünschen wir für die Zukunft viel Glück und vor 
allem Gesundheit.

Bereitschaftsdienst

Ärztliche Notfallpraxis Herrenberg
am Krankenhaus Herrenberg
Marienstraße 25, 71083 Herrenberg
Freitag 16-22 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag: 8 - 22 Uhr
Patienten können ohne telefonische Voranmeldung in die 
Notfallpraxis kommen
>ab 22 Uhr Krankenhausambulanz Herrenberg. Achtung: Neue 
Rufnummer für den ärztlichen Bereitschaftsdienst außerhalb der 
Öffnungszeiten der Notfallpraxis und für medizinisch notwendige 
Hausbesuche des Bereitschaftsdienstes: 
Kostenfreie Rufnummer 116117

Ärztliche Notfallpraxis Böblingen – (KINDER) 
Kinderklinik Böblingen, Bunsenstr. 120,  
Montag – Freitag: 19.30 - 23.30 Uhr  
Samstag und Feiertage: 9 - 22.30 Uhr 
Sonntag: 9 - 22 Uhr  
 (falls der eigene Kinderarzt nicht erreichbar ist) 
Telefonische Anmeldung ist nicht erforderlich! 

01806 070310 

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 
Anwesenheit in der Praxis: Samstag, Sonntag und an Feiertagen 
von 10.00 Uhr - 11.00 Uhr und von 16.00 Uhr - 17.00 Uhr, sonst 
nur in dringenden Fällen. 

0711/78 77 722 

Augenärztlicher Notdienst Kreis Böblingen  
ab 01.06.2010 wird für den augenärztlichen Notdienst im Kreis 
Böblingen eine zentrale Notfallrufnummer verwendet 

01806 071122 
 
 

HNO-ärztlicher Notfalldienst 
Universitätsklinikum Tübingen – HNO-Klinik, Elfriede-
Aulhorn-Straße 5, Gebäude 600, Tübingen 
Samstag, Sonntag und Feiertag: 8-22 Uhr  
Patienten können ohne Voranmeldung in die Praxis kom-
men 

01806 070711 

Wasserversorgung Gärtringen – Rufbereitschaft  0172 / 7607977 

Landratsamt Böblingen/Amt für Soziales/ 
Sozialer Dienst im Bereich Gärtringen 
Informationen über Sozialleistung nach SGB XII wie Hilfe zum 
Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin-
derung, Hilfe zur Pflege Orientierungsberatung bei finanziellen 
und sozialen Schwierigkeiten für Personen ab 18 Jahren. 

07031/663-1382 
a.steinhilber@lrabb.de 

Kinder – und Jugendhospizdienst Landkreis Böblingen 
Max-Eyth-Straße 23, Holzgerlingen 
Begleitet Familien mit einem schwerstkranken und sterben-
den Kind. Hauptaugenmerk liegt bei den gesunden Ge-
schwistern. Auch die Begleitung von Kindern mit schwerst-
kranken und sterbendem Elternteil gehört dazu.  

07031/6596400 oder 
0177/7339662 

Beratungsstelle für Schwangere: 
Gesundheitsamt des Landkreises Böblingen 

07031/663-1717 
 

Beratungsstelle für Partnerschaft: 
(Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung, 
Partnerschafts- und Sexualberatung, Empfängnisverhütung 
und Kinderwunsch) 
Pro Familia Böblingen, Pfarrgasse 12, 71032 Böblingen  

07031/678005 

Thamar- Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt: 
Stuttgarter Straße 17, 71032 Böblingen 

07031/222066 

Informations- und Beratungstelefon häusliche Gewalt 07031/663-1331 

MOBILE – Management von Beruf und Familie: 07031/663-1928 

Giftnotrufzentrale Freiburg 
Notfall immer über die Tel.: 112 
Vergiftungsinformationszentrale:  

0761/19240 

Psychologische Beratungsstelle Herrenberg 
Jugend • Ehe • Lebensfragen 
Tübinger Straße 48, 71083 Herrenberg 

Offene Sprechstunde während der Schulzeit  
für Jugendliche und Eltern 
Mittwochs 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr 

07032/240-83 od. 
07032/240-84 
 

Krisentelefon – ich schaff es nicht mehr 
“Gewaltig überfordert – wenn Pflege an Grenzen stößt“  
Montag bis Freitag von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr, montags über-
nehmen muslimische Frauen in türk. Sprache den Dienst 

07031/663-3000 

Palliative Care Team Landkreis Böblingen 
In der Au 10, Leonberg 
Ambulante ärztliche und pflegerische Versorgung 

07152/3304-424 

Ärztliche Notfallpraxis Böblingen – (KINDER) 
Kinderklinik Böblingen, Bunsenstr. 120,  
Montag – Freitag: 19.30 - 23.30 Uhr  
Samstag und Feiertage: 9 - 22.30 Uhr 
Sonntag: 9 - 22 Uhr  
 (falls der eigene Kinderarzt nicht erreichbar ist) 
Telefonische Anmeldung ist nicht erforderlich! 

01806 070310 

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 
Anwesenheit in der Praxis: Samstag, Sonntag und an Feiertagen 
von 10.00 Uhr - 11.00 Uhr und von 16.00 Uhr - 17.00 Uhr, sonst 
nur in dringenden Fällen. 

0711/78 77 722 

Augenärztlicher Notdienst Kreis Böblingen  
ab 01.06.2010 wird für den augenärztlichen Notdienst im Kreis 
Böblingen eine zentrale Notfallrufnummer verwendet 

01806 071122 
 
 

HNO-ärztlicher Notfalldienst 
Universitätsklinikum Tübingen – HNO-Klinik, Elfriede-
Aulhorn-Straße 5, Gebäude 600, Tübingen 
Samstag, Sonntag und Feiertag: 8-22 Uhr  
Patienten können ohne Voranmeldung in die Praxis kom-
men 

01806 070711 

Wasserversorgung Gärtringen – Rufbereitschaft  0172 / 7607977 

Landratsamt Böblingen/Amt für Soziales/ 
Sozialer Dienst im Bereich Gärtringen 
Informationen über Sozialleistung nach SGB XII wie Hilfe zum 
Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin-
derung, Hilfe zur Pflege Orientierungsberatung bei finanziellen 
und sozialen Schwierigkeiten für Personen ab 18 Jahren. 

07031/663-1382 
a.steinhilber@lrabb.de 

Kinder – und Jugendhospizdienst Landkreis Böblingen 
Max-Eyth-Straße 23, Holzgerlingen 
Begleitet Familien mit einem schwerstkranken und sterben-
den Kind. Hauptaugenmerk liegt bei den gesunden Ge-
schwistern. Auch die Begleitung von Kindern mit schwerst-
kranken und sterbendem Elternteil gehört dazu.  

07031/6596400 oder 
0177/7339662 

Beratungsstelle für Schwangere: 
Gesundheitsamt des Landkreises Böblingen 

07031/663-1717 
 

Beratungsstelle für Partnerschaft: 
(Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung, 
Partnerschafts- und Sexualberatung, Empfängnisverhütung 
und Kinderwunsch) 
Pro Familia Böblingen, Pfarrgasse 12, 71032 Böblingen  

07031/678005 

Thamar- Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt: 
Stuttgarter Straße 17, 71032 Böblingen 

07031/222066 

Informations- und Beratungstelefon häusliche Gewalt 07031/663-1331 

MOBILE – Management von Beruf und Familie: 07031/663-1928 

Giftnotrufzentrale Freiburg 
Notfall immer über die Tel.: 112 
Vergiftungsinformationszentrale:  

0761/19240 

Psychologische Beratungsstelle Herrenberg 
Jugend • Ehe • Lebensfragen 
Tübinger Straße 48, 71083 Herrenberg 

Offene Sprechstunde während der Schulzeit  
für Jugendliche und Eltern 
Mittwochs 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr 

07032/240-83 od. 
07032/240-84 
 

Krisentelefon – ich schaff es nicht mehr 
“Gewaltig überfordert – wenn Pflege an Grenzen stößt“  
Montag bis Freitag von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr, montags über-
nehmen muslimische Frauen in türk. Sprache den Dienst 

07031/663-3000 

Palliative Care Team Landkreis Böblingen 
In der Au 10, Leonberg 
Ambulante ärztliche und pflegerische Versorgung 

07152/3304-424 

Montag bis Freitag 8 – 16.30 Uhr  

Arbeitskreis Leben Sindelfingen-Böblingen e.V. 
Hilfe bei Selbsttötungsgefahr und Lebenskrisen 

07031/3049259 
www.ak-leben.de 

 

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
12./13.12.2015
Tierarztpraxis Klink und Dühnen, Fliederweg 25, 
71116 Gärtringen, Tel. 07034 23437

Apothekenbereitschaftsdienst
Ein gedruckter Notdienstplan liegt in allen Apotheken in Herren-
berg, Nebringen, Bondorf, Deckenpfronn, Kuppingen, Nufringen, 
Gärtringen, Ehningen, Aidlingen und Deufringen aus.

10. Dezember um 8.30 Uhr bis 11. Dezember um 8.30 Uhr
Bären-Apotheke, Herrenberg, Hindenburgstraße 20, 
Tel. 07032 5970

11. Dezember um 8.30 Uhr bis 12. Dezember um 8.30 Uhr
Römer-Apotheke, Kuppingen, Hemmlingstraße 20, 
Tel. 07032 31903

12. Dezember um 8.30 Uhr bis 13. Dezember um 8.30 Uhr 
Apotheke Aidlingen, Aidlingen, Badstraße 2, Tel. 07034 5355

13. Dezember um 8.30 Uhr bis 14. Dezember um 8.30 Uhr 
Sonnen-Apotheke, Gärtringen, Grabenstraße 62/B, 
Tel. 07034 21029

14. Dezember um 8.30 Uhr bis 15. Dezember um 8.30 Uhr 
Schwarzwald-Apotheke, Herrenberg, Nagolder Straße 27, 
Tel. 07032 26111

15. Dezember um 8.30 Uhr bis 16. Dezember um 8.30 Uhr 
Apotheke Haug, Herrenberg, Walther-Knoll-Straße 3, 
Tel. 07032 21656

16. Dezember um 8.30 Uhr bis 17. Dezember um 8.30 Uhr 
Alte Apotheke Gärtringen, Gärtringen, Wilhelmstraße 2, 
Tel. 07034 26019

17. Dezember um 8.30 Uhr bis 18. Dezember um 8.30 Uhr 
Schönbuch-Apotheke, Gültstein, Schloßstraße 11, 
Tel. 07032 72076

Termine

Freitag, 11. Dezember 2015
17-19 Uhr    Weihnachtsmarkt im Kindergarten Mozartstraße

Samstag, 12. Dezember 2015
Ab 6.00 Uhr  Leerung der Altpapiertonnen
7-12 Uhr      Wochenmarkt rund um den Marktplatz Gärtringen
Ab 17.30 Uhr Fackelritt der Fahrsportgruppe, Marktplatz
18.00 Uhr     Kath. Kirche Gärtringen, Sonntagvorabendmesse

Sonntag, 13. Dezember 2015
10.00 Uhr    Ev. Kirche Gärtringen, Gottesdienst 
10.00 Uhr    Ev. Kirche Rohrau, Gottesdienst



Nummer 50
Donnerstag, 10. Dezember 2015 7

10.30 Uhr    Kath. Kirche Gärtringen, Wort-Gottes-Feier
11.00 Uhr    Württ. Christusbund Rohrau, Gottesdienst 
17.00 Uhr    Adventssingen am Rathaus Rohrau 

Dienstag, 15. Dezember 2015
18.00 Uhr    Sitzung Gemeinderat, Aula Ludwig-Uhland-Schule

Mittwoch, 16. Dezember 2015
15.30 Uhr     Cafe Global im kath. Gemeindehaus, Arbeitskreis 

Ankommen

Spruch der Woche
Sich selbst loben hat den Vorteil, dass man an der richtigen 
Stelle dick und genau auftragen kann.
Samuel Butler der Ältere

Amtliche Bekanntmachungen

Redaktionsschluss in der KW 52 / 2015  
vorverlegt!

Kein Mitteilungsblatt in der KW 53!
Vorverlegter Redaktionsschluss beim Mitteilungsblatt der

KW 52 / 2015 „Weihnachten“ 
Die Texte, die von der Redaktion eingestellt werden müssen 
müssen am Mittwoch 16.12. vorliegen, das NOS-System für 
Vereinsredakteure ist bis Donnerstag, 17.12.2015, 10.00 Uhr 
geöffnet.

In der KW 53 erscheint  k e i n  Mitteilungsblatt!
Manuskripte senden Sie bitte bis zu diesem Zeitpunkt an 
folgende E-mail-Adresse: mb@gaertringen.de
Wir bitten um Beachtung des Termins, da später eingehende 
Manuskripte bzw. Einstellungen im NOS nicht berücksichtigt 
werden können.

Für weitere Rückfragen betr. Mitteilungsblatt können Sie 
sich gerne mit Frau Knödler, Tel. 923-105 (Montag), E-Mail: 
s.knoedler@gaertringen.de in Verbindung setzen.

Leerung der Altpapiertonnen am Samstag  
in Gärtringen und Rohrau

Am kommenden
Samstag, den 12. Dezember 2015
werden in Gärtringen und Rohrau 

die Altpapiertonnen geleert. Bitte stellen Sie hierfür die 
Altpapiertonnen bereits ab 06.00 Uhr bereit.

Wichtiger Hinweis für den “ruhenden Verkehr“: 
Bitte parken Sie Ihr Fahrzeug von Freitag auf Samstag 
möglichst nicht im öffentlichen Verkehrsraum, da die 
Müllfahrzeuge zwingend eine gewisse Mindestfahrbahn-
breite benötigen, um auch wirklich alle Stichstraßen, vor 
allem in den Neubaugebieten, anfahren zu können. 

Das Bauamt informiert: 

Die Kehrmaschine kommt! 
Die Straßenkehrmaschine kommt 
nächste Woche von Montag, 14. De-
zember 2015, 7.00 Uhr bis voraus-
sichtlich Freitag 18. Dezember 2015 
wieder in Gärtringen und Rohrau zum 
Einsatz.
Die Verkehrsteilnehmer werden gebe-
ten, Kraftfahrzeuge während der Kehrtage nach Möglichkeit 
nicht auf den Fahrbahnen zu parken, damit die Straßenreini-
gung effizient durchgeführt werden kann.
Sollten dringliche Gründe zu Terminverschiebungen führen, 
bitten wir bereits heute um Verständnis.

B E K A N N T M A C H U N G
des Beschlusses über die Aufstellung des Umlegungsplans

nach § 69 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
Amtliches Bodenordnungsverfahren „Lammtal“ 
der Gemeinde Gärtringen, Gemarkung Gärtringen

1. Beschluss über die Aufstellung des Umlegungsplans
Der Umlegungsausschuss der Gemeinde Gärtringen hat in seiner 
Sitzung am 01.12.2015 die Aufstellung des Umlegungsplans 
gemäß § 66 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der gegen-
wärtigen Fassung beschlossen.
Der Umlegung liegt der seit dem 19.11.2015 rechtsverbindliche 
Bebauungsplan „Lammtal“ zugrunde. Der Umlegungsplan be-
steht aus der Umlegungskarte und dem Umlegungsverzeichnis.
Das Wirtschaftsgebäude auf Flurstück Nr. 6270 (Flurstück Nr. 
alter Bestand 3176/1) und die Garage auf Flurstück Nr. 3176/5 
(Bismarckstraße 48) widersprechen dem Bebauungsplan und 
stehen der Verwirklichung der im Umlegungsplan in Aussicht 
genommenen Neugestaltung entgegen. Die Eigentümer und 
sonstigen Berechtigten haben die Beseitigung zu dulden, wenn 
die Gemeinde die Beseitigung zum Vollzug des Umlegungsplans 
durchführt.
Entsprechend § 59 Abs. 4 Nr. 2 wird eine Abfindung mit den 
Flurstücken Nr. 195/4, 195/6 und 195/7 der Gemarkung Gärtrin-
gen außerhalb des Umlegungsgebiets vorgenommen. 

2. Bekanntmachung
Der Beschluss über die Aufstellung des Umlegungsplans wird 
hiermit nach § 69 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.

3. Einsichtnahme in den Umlegungsplan
Der Umlegungsplan enthält nach § 66 Abs. 2 BauGB den in 
Aussicht genommenen Neuzustand mit allen tatsächlichen und 
rechtlichen Änderungen, die die im Umlegungsgebiet gelegenen 
Grundstücke erfahren.
Bis zur Berichtigung des Grundbuchs kann jeder den Umle-
gungsplan einsehen, der ein berechtigtes Interesse darlegt und 
zwar im Bauamt Gärtringen, Hauptstraße 16 – 18 (Volksbankge-
bäude), 2. OG, Zimmer 203 während der üblichen Dienststunden
Montag - Mittwoch von  08:30 Uhr bis 12:00 Uhr und

von  14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag von  08:30 Uhr bis 12:00 Uhr und
von  14:00 Uhr bis 18:30 Uhr

Freitag von  08:30 Uhr bis 12:00 Uhr

4. Auszugsweise Zustellung des Umlegungsplans
Den Beteiligten nach § 48 BauGB des amtlichen Bodenord-
nungsverfahrens wird ein ihre Rechte betreffender Auszug aus 
dem Umlegungsplan mit Rechtsbehelfsbelehrung nach 
§ 70 Abs. 1 Satz 1 BauGB zugestellt.

5. Ablauf der Frist für die Anmeldung von Rechten
Die Bekanntmachung der Gemeinde Gärtringen vom 26.06.2014 
über den Umlegungsbeschluss enthält in Ziffer III die Aufforde-
rung zur Anmeldung von Rechten.
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Nach § 48 Abs. 2 Satz 2 BauGB ist diese Frist zur Anmeldung 
von Rechten mit dem Tag des Beschlusses über die Aufstellung 
des Umlegungsplans abgelaufen.
6.  Zubehör, bauliche Anlagen, Anpflanzungen und sonstige  

Einrichtungen
Soweit im Umlegungsplan nichts anderes geregelt ist, gehen 
das Zubehör auf den Einwurfsgrundstücken (z.B. Zäune, An-
tennen, Versorgungsleitungen), bauliche Anlagen (z.B. Schup-
pen, Außenanlagen), Anpflanzungen (z.B. Bäume, Hecken) oder 
sonstige Einrichtungen, die den Verkehrswert des Grundstücks 
nicht wesentlich erhöhen, unentgeltlich mit der Unanfechtbarkeit 
des Umlegungsplans vom Eigentum des Alteigentümers in das 
Eigentum des neuen Eigentümers über.
Umlegungsausschuss
Vorsitzender:
gez.
Thomas Riesch
Bürgermeister

Durchführung von Geschwindigkeitskontrollen
Im Rahmen der Verkehrsüberwachung wurden die Geschwin-
digkeiten der Fahrzeuge überprüft. Die letzten vorgenomme-
nen Messungen ergaben folgende Ergebnisse:

Durchführung von Geschwindigkeitskontrollen 
 
Im Rahmen der Verkehrsüberwachung wurden die Geschwindigkeiten der  
Fahrzeuge überprüft. Die letzten vorgenommenen Messungen ergaben folgende  
Ergebnisse: 
 
 

Datum Uhrzeit Straße Zuläss. 
Geschwin- 

digkeit 

Gesamt- 
zahl der 

Fahr-
zeuge 

Beanst. 
Fahr- 
zeuge 

% Max. 
km/h 

18:09 
6:15 – 
8:56 

K 1067  
Deufringer Straße 

80 290 30 10,3 116 

18:09 
10.08- 
12:12 

K 1045  
Hildrizhauser Straße  

30  87 4 4,5 49 

28:09 
05:40- 
08:49 

K 1045 
Hildirzhauser Straße 

30 100 11 11 46 

28:09 
10:07 
12:19 

Vorstadt 50 369 6 1,6 68 

12:10 
14:03- 
15:26 

K 1067 
Deufringer Straße 

80 172 1 0,6 90 

12:10 
16:29-
19:25 

Vorstadt 50 622 56 9,0 79 

22:10 
12:35-
16:00 

K 1045 
Hildrizhauser Str. 30 

30 201 21 10,4 49 

22:10 
16:25-
18:25 

Kirchstaße, 
Höhe Haus Nr. 9 

7 163 68 41,7 30 

26:10 
14:03-
19:29 

K 1045 
Nufringer Straße 

70 235 30 12,7 103 

06:11 
05:43-
11:20 

Vorstadt 50   1002 84 8,4 80 

13:11 
06:07-
06:53 

K 1045 
Nufringer Straße 

50  93 0 - 
 
- 

13:11 
07:15-
09:15 

Hindenburgstraße 30 405 40 9,9 50 

13:11 
10:12-
11:33 

Deckenpfronner Str. 50 240 15 6,2 70 

18:11 
05:19- 
06:10 

K 1045  
Nufringer Straße 

50 57 5 8,7 66 

18:11 
06:30- 
08:30 

Wilhelmstraße  30 92 1 1,0 40 

18:11 
09:56- 
12:20 

Vorstadt 50 740 11 1,4 76 

 

Das Kämmereiamt informiert:

Wochenmarkttermin im Dezember
Liebe Wochenmarktbesucher, 
bereits heute möchten wir Ihnen die Wochenmarkttermine 
für das restliche Jahr 2015 mitteilen. Wegen der Feiertage 
wird es einige Verschiebungen geben. Hier die Termine im 
Überblick:
12. Dezember 2015
19. Dezember 2015
23. Dezember 2015
30. Dezember 2015
02. Januar 2016 (kein Wochenmarkt)
Ab 09. Januar 2016 findet der Wochenmarkt wie gewohnt 
jeden Samstag statt. 
Die Marktzeiten bleiben bei den genannten Terminen unverän-
dert von 07.00 Uhr bis 12.00 Uhr.
Ihre Gemeindeverwaltung
Gärtringen

Die Einwohnerzahl betrug Ende November 2015:

Insgesamt Gärtringen Rohrau
12.208 10.546 1.662

davon: männlich 5.994 5.165 829
        weiblich 6.214 5.381 833

Bekanntmachung der Tierseuchenkasse (TSK) 
Baden-Württemberg

- Anstalt des öffentlichen Rechts -
Hohenzollernstr. 10, 70178 Stuttgart

Meldestichtag zur Tierseuchenkassenbeitragsveranlagung für 
2016 ist der 01.01.2016
Die Meldebögen werden Mitte Dezember 2015 versandt.
Sollten Sie bis zum 01.01.2016 keinen Meldebogen erhalten 
haben, rufen Sie uns bitte an. Ihre Pflicht zur Meldung begründet 
sich auf § 20 des Gesetzes zur Ausführung des Tierseuchenge-
setzes in Verbindung mit der Beitragssatzung. 
Viehhändler (Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossenschaf-
ten) sind zum 1. Februar 2016 meldepflichtig. 
Die uns bekannten Viehhändler, Vieheinkaufs- und Viehverwer-
tungsgenossenschaften erhalten Mitte Januar 2016 einen Mel-
debogen.

Meldepflichtige Tiere sind:   
Pferde 
Schweine
Schafe (bis 9 Mon. alt meldepflichtig, ab 10 Mon. alt melde- u. 
beitragspflichtig)
Bienenvölker (sofern nicht beim Landesverband gemeldet)
Hühner
Truthühner/Puten 

Nicht zu melden sind:
Rinder einschließlich Bisons, Wisente und Wasserbüffel
Die Daten werden aus der HIT Datenbank (Herkunfts- und  
Informationssystem für Tiere) herangezogen.

Nicht meldepflichtig sind:
Gefangengehaltene Wildtiere (z.B. Damwild, Wildschweine)  

Esel, Ziegen, Gänse und Enten
Werden bis zu 49 Hühner und/oder Truthühner und keine ande-
ren meldepflichtigen Tiere (s.o.) gehalten, entfällt die Melde- und 
Beitragspflicht für die Hühner und /oder Truthühner.
Für 2015 wird Anfang des Jahres 2016 der in HIT durch-
schnittlich gehaltene Rinderbestand 2015 abgefragt und in 
einer Jahresendabrechnung abgerechnet. Hierbei werden 
die jeweiligen tatsächlichen Haltungszeiten der Tiere lt. HIT-
Eintrag berücksichtigt. Für Weidehaltungen und Pensions-
betriebe heißt dies, dass auch hier die Veranlagung mit dem 
Jahresdurchschnitt lt. HIT berechnet wird. 

Impressum
Gemeinde Gärtringen
Mitteilungsblatt
Herausgeber des Mitteilungsblattes ist die Gemeinde Gärtringen.
Druck und Verlag: NUSSBAUM Medien Weil der Stadt GmbH & Co. KG, 
71263 Weil der Stadt, Merklinger Straße 20, Telefon 07033 525-0, 
Telefax 07033 2048. www.nussbaummedien.de 
Verantwortlich für den amtlichen Inhalt einschließlich der Sitzungs-
berichte der Gemeindeorgane und anderer Veröffentlichungen der 
Gemeindeverwaltung Gärtringen und alle sonstigen Verlautbarungen 
ist Bürgermeister Thomas Riesch, Rohrweg 2, 71116 Gärtringen. 
Verantwortlich für “Was sonst noch interessiert“ und Anzeigenteil: 
Brigitte Nussbaum, Merklinger Str. 20, 71263 Weil der Stadt 
Das Mitteilungblatt erscheint in der Regel donnerstags. 
Redaktions- und Anzeigenschluss: montags, 10.00 Uhr. Anzeigen-
annahme: anzeigen.71263@nussbaummedien.de. Einzelversand nur 
gegen Bezahlung der vierteljährlich zu entrichtenden Abonnement-
gebühr. Vertrieb (Abonnement und Zustellung): WDS Pressevertrieb 
GmbH, Josef-Beyerle-Straße 2, 71263 Weil der Stadt, Tel. 07033 
6924-0. E-Mail: abonnenten@wdspressevertrieb.de 
Internet: www.wdspressevertrieb.de
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Zur Ermittlung der Anzahl der gehaltenen Ziegen in Baden-
Württemberg, fragt die Tierseuchenkasse auf freiwilliger Basis 
die Ziegenzahlen ab. Sollten Sie keinen Meldebogen erhalten 
haben, so können Sie die Anzahl Ihrer gehaltenen Ziegen auch 
formlos schriftlich, mit Angabe Ihrer Adressdaten an unten ste-
hende Anschrift melden, faxen oder mailen.
Für die Meldung spielt es keine Rolle, ob die Tiere im landwirt-
schaftlichen Bereich oder zu privaten Zwecken gehalten werden. 
Zu melden ist immer der gemeinsam gehaltene Gesamttierbestand.
Unabhängig von der Meldepflicht an die Tierseuchenkasse muss 
die Tierhaltung beim Kreisveterinäramt gemeldet werden.
Es wird noch auf die Meldepflicht von Bienenvölkern hinge-
wiesen. Es sind die Bienenvölker bei der Tierseuchenkasse 
Baden-Württemberg meldepflichtig die nicht in einem der Im-
kerverbände gemeldet sind. Bitte beachten Sie, wenn sich die 
Anzahl an Bienenvölker im laufenden Jahr um mehr als 20 %, 
mindestens 10 Völker erhöht, so besteht eine Nachmeldepflicht. 
Mitglieder eines Imkerverbands melden bitte beim Imkerverband. 
Alle anderen bei der Tierseuchenkasse. In der Zeit vom 1. April 
bis 30. September ist je Bienenvolk ein Ableger frei (nicht nach-
meldepflichtig).
Unabhängig von der Stichtagsmeldung an die Tierseu-
chenkasse BW, sind Schweine, Schafe und/oder Ziegen bis 
15.01.2016 selbstständig an die HI-Tierdatenbank zu melden. 
Nähere Informationen und Kontaktdaten erhalten Sie über das 
Informationsblatt welches mit dem Meldebogen verschickt 
wird, bzw. auf unserer Homepage unter www.tsk-bw.de.
Weiteres zur Melde- und Beitragspflicht, Leistungen der Tier-
seuchenkasse Baden-Württemberg, sowie über die einzelnen 
Tiergesundheitsdienste, finden Sie auch auf unserer Homepage 
unter www.tsk-bw.de. 

Tierseuchenkasse Baden-Württemberg
Anstalt des öffentlichen Rechts

Hohenzollernstr. 10R, 70178 Stuttgart
Telefon: 0711 / 9673-666, Fax: 0711 / 9673 – 710, 
E-Mail: beitrag@tsk-bw.de, Internet: www.tsk-bw.de

Einladung zur Sitzung des Gemeinderates
am Dienstag, 15.12.2015 um 18.00 Uhr in der Aula Ludwig-
Uhland-Schule, Wilhelmstr. 14-16, Gärtringen
Beratungsunterlagen, die auch den Gemeinderäten zur Verfü-
gung stehen, werden 15 Minuten vor Beginn der Sitzung im 
Sitzungssaal ausgelegt.

Tagesordnung - öffentlich 
1. Blutspenderehrung
2. Baugesuche, Bauvoranfragen 2.1 Bismarckstr. 16/2, 

Gebäudesanierung und Nutzungsänderung zu Wohnungen 
und Bücherei

3. Sanierung der Theodor-Heuss-Halle
- Baubeschluss
- Vergabe der weiteren Planungsleistungen

4. Bebauungsplan „Nördlich der Hauptstraße“
- Aufhebungsbeschluss

5. Bekanntgaben
6. Anfragen
7. Jahresabschluss

Aus der Gemeinderatssitzung am 01.12.2015
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016,
 Wirtschaftsplan des Wasserwerks 2016
-Beratung und Beschlussfassung
Traditionell wurde die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 
für das bevorstehende Haushaltsjahr im Rahmen einer Klausur-
tagung ausführlich vorberaten. Bei dieser Vorberatung wurden 
sämtliche Planansätze der einzelnenn Abschnitte und Unter-
abschnitte des Haushalts, wie sie von den Fachämtern sowie 
den Außenstellen der Verwaltung eingebracht wurden, erläutert 
und mit dem Gremium ausführlich beraten. Die im Rahmen der 
Klausurtagung besprochenen Änderungen wurden in eine Än-
derungsliste eingearbeitet und bereits bei der Einbringung des 
Planwerks entsprechend berücksichtigt. 

Nach den Vorberatungen hat man sich fraktionsübergreifend dar-
auf verständigt, auch in diesem Jahr keine Haushaltsreden abzu-
halten. Auch wurden keine Änderungsanträge seitens der Frakti-
onen formuliert, so dass der Gemeinderat nach kurzer Beratung 
und Aussprache einstimmig den folgenden Beschluss fasste: 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushalts-
jahr 2016, sowie der Wirtschaftsplan des Wasserwerks 2016 
werden beschlossen.
Gemeinschaftsschule Herrenberg
-Stellungnahme der Gemeinde Gärtringen als „Berührte“ 
gem. § 30 c Schulgesetz
An der Ludwig-Uhland-Schule wurde zum Schuljahr 2015/2016 
eine zweizügige Gemeinschaftsschule eingerichtet. 
Bereits im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für die Gärtringer 
Gemeinschaftsschule wurde die gute interkommunale Zusammenar-
beit mit den beiden Nachbargemeinden Deckenpfronn und Nufringen 
auch von den Bürgermeistern bekräftigt. Diese Zusammenarbeit soll 
in Zukunft weiter vertieft werden. Die Kollegien der jeweiligen Grund-
schulen laden hierbei zum Besuch der Ludwig-Uhland-Schule ein 
und organisieren entsprechende Informationsveranstaltungen bzw. 
informieren über die Mitteilungsblätter über das Angebot der Gärtrin-
ger Gemeinschaftsschule. Im Falle der Gemeinde Nufringen ist sogar 
beabsichtigt, eine Kooperationsvereinbarung abzuschließen. 
Seitens des Regierungspräsidiums wurde die Gemeinde nun am 
Genehmigungsverfahren für eine weitere zweizügige Gemein-
schaftsschule an der Vogt-Heß-Schule in Herrenberg beteiligt. 
Die Gemeinde Deckenpfronn möchte sich gegenüber Herren-
berg aufgrund der bisherigen Kooperation mit der aufgelösten 
Nachbarschaftsschule Kuppingen nicht einseitig binden und be-
kräftigt die weitere gute, kooperative und gut nachbarschaftliche 
Zusammenarbeit mit der Gemeinschaftsschule Gärtringen. Die-
se Kooperation bedeutet auch nach Aussage des Staatlichen 
Schulamtes für die Vogt-Heß-Schule in Herrenberg keine negati-
ven Auswirkungen, zumal auch diese neue Gemeinschaftsschule 
nur zweizügig geführt werden soll und ihre Kapazitäten voraus-
sichtlich bereits mit den Schülerinnen und Schülern der Stadt 
Herrenberg erschöpft sein werden. 
Entsprechend den Vorgaben des Schulgesetzes für Baden-Würt-
temberg und den darin verankerten Vorschriften zur Abgabe ei-
ner Stellungnahme der jeweiligen Nachbargemeinden bei Einrich-
tung einer neuen Gemeinschaftsschule fasste der Gemeinderat 
einstimmig folgenden Beschluss: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Gärtringen nimmt Kenntnis von 
der Einrichtung einer zweizügigen Gemeinschaftsschule an der 
Vogt-Heß-Schule in Herrenberg mit der Maßgabe, dass die Zwei-
zügigkeit der erst zum Schuljahr 2015/2016 eingerichteten Ge-
meinschaftsschule an der Ludwig-Uhland-Schule erhalten bleibt.
Die Ludwig-Uhland-Schule und die Verwaltung werden in guter 
Kooperation mit den Grundschulen und Schulträgern der umlie-
genden Gemeinden darauf hinwirken, dass die gute Qualität und 
der Standard der Gemeinschaftsschule in Gärtringen die Eltern 
von unserer Schule überzeugt und mit der Gemeinde Nufringen 
eine entsprechende Kooperationsvereinbarung abschließen.
Pflasterarbeiten Marktplatz und Kirchplatz Rohrau
-Vergabe der Arbeiten 
Nach den Vorgaben der Verdingungsordnung für Bauleistungen 
wurden die Pflasterarbeiten am Marktplatz sowie am Kirchplatz 
Rohrau beschränkt ausgeschrieben. Vor der Aufforderung zur 
Angebotsabgabe wurde die Eignung der Bewerber entsprechend 
geprüft. Die zur Angebotsabgabe ausgewählten Bewerber ver-
fügten über die für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen 
notwendigen Sicherheiten. Dies bedeutet, dass sie die erforderlich 
Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit besitzen und 
über ausreichende technische und wirtschaftliche Mittel verfügen. 
Insgesamt wurden fünf Unternehmen zur Angebotsabgabe auf-
gefordert. Alle fünf Firmen haben ein Angebot abgegeben. Die 
Angebote entsprachen den formalen Anforderungen und waren 
daher auch zu werten. 
Günstigste Bieterin bei dieser Ausschreibung war die der Verwal-
tung bereits bestens bekannte Firma Morof aus Althengstett mit 
einer geprüften Angebotssumme in Höhe von brutto 79.441,12 €. 
Die Kostenschätzung für das ausgeschriebene Gewerk belief 
sich auf 100.500,- € und ist im Haushaltsplan unter der entspre-
chenden Haushaltsstelle finanziert. Entsprechend dem positiven 
Ausschreibungsergebnis fasste der Gemeinderat ebenfalls ein-
stimmig den folgenden Beschluss: 
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Die Pflasterarbeiten am Marktplatz und am Kirchplatz Rohrau 
werden an die Otto Morof GmbH aus Althengstett zur geprüften 
Angebotssumme in Höhe von 79.441,12 € brutto vergeben. 
Friedhof Gärtringen: Grabfelderweiterung und Wegesanierung
-Vergabe der Arbeiten 
Nachdem eine erste Ausschreibung aufgrund der stark über-
höhten Preise im Frühjahr diesen Jahres aufgehoben wurde, 
erfolgte eine erneute öffentliche Ausschreibung zum Jahresende. 
Insgesamt 8 Unternehmen haben die Vergabeunterlagen bei der 
Verwaltung angefordert. Sieben Angebote wurden fristgerecht 
eingereicht. Nach Prüfung der Angebote entsprachen diese alle 
den formalen Anforderungen und waren daher zu werten. 
Die von der Firma Roller aus Egenhausen als günstigste Bieterin 
angebotenen Einheitspreise waren aus Sicht der Verwaltung aus-
kömmlich kalkuliert und nicht überhöht. Das vorliegende Angebot 
der Firma Roller war auch unter Berücksichtigung aller Umstände 
annehmbar und wurde daher nach technischer, rechnerischer 
und wirtschaftlicher Prüfung zur Vergabe vorgeschlagen. 
Gegenüber der ersten Ausschreibung im Frühjahr konnten nunmehr 
einige zusätzliche Arbeiten in den Auftrag mitaufgenommen werden. 
Im Einzelnen handelt es sich hierbei um den grundhaften Aus-
bau des Weges vom Osttor des Friedhofes Richtung Norden, 
welcher ebenfalls große Schäden aufweist und durch die Zuwe-
gung zu einem neuen Grabfeld eine wichtige Wegeverbindung 
darstellt. Die Ausführung der Arbeiten ist für den Zeitraum April 
bis Juni 2016 vorgesehen. Auch diese Maßnahme wurde im 
Haushaltsplanentwurf 2016 bei den entsprechenden Haushalts-
stellen aufgenommen. Einstimmig erging auch bei diesem Tages-
ordnungspunkt folgende Beschlussfassung:
Die Arbeiten zu den geplanten Grabfelderweiterungen sowie zur 
Wegesanierung auf dem Friedhof Gärtringen werden an die Fa. 
Gartengestaltung Jürgen Roller aus Egenhausen zur geprüften 
Angebotssumme in Höhe von 143.773,02 € brutto vergeben. 
Grabenlose Kanalsanierung in der Achalmstraße
-Vergabe der Arbeiten 
Der Kanal in der Achalmstraße weist eine Vielzahl an Schadstel-
len wie Längsrisse oder aber Scherbenbildungen auf. Bereits im 
Jahr 2014 ist eine Kanalhaltung völlig zusammengebrochen und 
musste damals kurzfristig in offener Bauweise erneuert werden. 
Vor diesem Hintergrund ist nun vorgesehen, den kompletten 
Kanal in der Achalmstraße, einschließlich der Wendeplatte und 
des daran anschließenden Fußweges Richtung Neuffenstraße, in 
grabenloser Technologie zu erneuern. Ausgenommen ist selbst-
verständlich die bereits sanierte Kanalhaltung auf Höhe des An-
wesens Achalmstraße 4 a und b. Die Arbeiten wurden aufgrund 
der besonderen Anforderungen an die Leistungen beschränkt 
ausgeschrieben. Vor der Aufforderung zur Angebotsabgabe wur-
de die Eignung der Bewerber entsprechend geprüft. Insgesamt 
wurden sechs Unternehmen zur Angebotsabgabe aufgefordert; 
alle Firmen haben ein entsprechendes Angebot bis zum Sub-
missionstermin eingereicht. Die abgegebenen Angebote entspra-
chen den formalen Anforderungen und waren daher auch zu 
werten. Die von der Firma Pfäffinger aus Nagold als günstige 
Bieterin angebotenen Einheitspreise waren aus Sicht der Verwal-
tung auskömmlich kalkuliert und nicht überhöht. Das Angebot 
war unter Berücksichtigung aller Umstände das annehmbarste 
Angebot. Die Baumaßnahme wurde noch im Haushaltsplan 2015 
im Unterabschnitt Abwasserhaushalt mit 150.000 € finanziert.
Einstimmig fasste der Gemeinderat den folgenden Beschluss:
Die Arbeiten zur grabenlosen Kanalsanierung im Inlinerverfahren 
in der Achalmstraße werden an die Pfäffinger Rohrnetz- und 
Sanierungstechnologie GmbH aus Nagold zur geprüften Ange-
botssumme in Höhe von 110.058,70 € brutto vergeben.
Hochwasserrückhaltebecken am Krebsbach oberhalb von 
Rohrau
-Vergabe der Planungsleistungen
Bereits im Jahr 2009 wurde das Ingenieurbüro RBS mit den 
Planungsleistungen im Zusammenhang mit der Hochwasserprob-
lematik in Rohrau beauftragt. Aus dieser Zeit stammt auch die Pri-
oritätenliste aus dem erweiterten allgemeinen Kanalisationsplan. Die 
meisten Sanierungsmaßnahmen wurden bereits realisiert. Im Einzel-
nen war dies die Aufdimensionierung des Kanals in der Forststraße, 
der Neubau eines Kanals in der Schloßbergstraße, der Bau der 
Hochwasserrückhaltung im Bereich des Bolzplatzes, Hochwasser-
schutzmaßnahmen an der Schönbuchhalle sowie erste Planungs-
überlegungen zum Bau des Regenüberlaufbeckens Nr. 3 in Rohrau. 

Als wichtiger Baustein für einen umfassenden Hochwasserschutz 
steht nun als nächste Maßnahme der Bau eines Hochwas-
serrückhaltebeckens im Gewann Röße im südwestlichen Teil 
Rohraus an. Seitens des Planungsbüros gilt es nunmehr einen 
Vorentwurf zu erarbeiten, welcher bei einem Rückhaltevolumen 
von mind. 3.600 kbm Rückhalteraum am Krebsbach oberhalb 
des Ortes einen geregelten Abfluss des Oberflächenwassers 
gewährleisten soll. Nach einer ersten Beauftragung im Jahr 2014 
erfolgt nun eine weitere Beauftragung ab der Leistungsphase III/
IV. Die Planungskosten sind in der Summe auch im Verhältnis zu 
den Baukosten leider nicht unerheblich. Hierfür ist maßgeblich, 
dass es sich um relativ niedrige Baukosten mit fünf Einzelge-
werke handelt, was nach den Vorgaben der Honorarordnung 
für Architekten und Ingenieure zu einem verhältnismäßig hohen 
Anteil des Honorars an den Gesamtkosten führt. 
Nach einer groben Einordnung der Baumaßnahmen werden 
als reine Baukosten ca. 162.000 € entstehen. Hierin sind die 
Planungskosten mit in der Summe rd. 70.500 € nicht enthalten. 
Vor diesem Hintergrund wurde bei der letzten Beratung im 
Ortschaftsrat der Beschlussantrag der Verwaltung dahingehend 
abgeändert, die Ingenieurleistungen zur Errichtung eines Hoch-
wasserrückhaltebeckens am Krebsbach lediglich für die Leis-
tungsphasen I und II der Honorarordnung für Architekten und 
Ingenieure zu vergeben. Die Vergabe soll unter der Maßgabe 
erfolgen, die beiden Varianten “geregelte und ungeregelte“ Bau-
werke auszuarbeiten und im Gremium wieder vorzustellen. 
Mit dieser Beschlussempfehlung des Ortschaftsrates ging man 
auch im Gemeinderat fraktionsübergreifend konform. 
Einstimmig fasste der Gemeinderat den folgenden Beschluss: 
Die Ingenieurleistungen zur Errichtung eines Hochwasserrückhalte-
beckens am Krebsbach oberhalb von Rohrau werden an das Ing. 
Büro RBS Wave GmbH aus Ettlingen vergeben. Festgelegt werden 
hierbei gem. HOAI die Leistungsphasen 1 und 2 mit der Maßgabe 
die Varianten geregelte und ungeregelte Bauwerke auszuarbeiten. 

Standesamt

November 2015
Eheschließung
Svenja Maike Schlutius und Matteo Nino Lang, 
Gärtringen OT Rohrau

Sterbefälle
Frieda Maria Rosa Lange geb. Vetter, Gärtringen
Renate Brigittte Vetter geb. Kühnle, Gärtringen
Rosa Anna Schmeckenbächer geb. Wiandt, Ehningen

Fundsachen Gärtringen
Gefunden wurde in Gärtringen: 
1 Nylon-Geldbeutel
1 Stoffmütze (beidseitig tragbar) eine Seite hellblau/weiß andere 

Seite grau/schwarz
1 Geldbetrag
1 goldenes Armband

Eigentumsansprüche können beim Bürgermeisteramt Gärtringen,
Zimmer 3, Tel.: 07034/923-104, E-Mail fundbuero@gaertringen.de
geltend gemacht werden.

Bildung und Schulen

Volkshochschule
TERMINE – TERMINE – TERMINE

Volkshochschule Gärtringen 2. Semester 2015 
Leitung: Thomas Luft 
Tel.: 07452/873245 oder 07034/ 237916
FAX: 07452/873926 oder 07034/251550
E-Mail: volkshochschule@gaertringen.de
Das aktuelle VHS Programm finden Sie auch auf der HOME-
PAGE der Gemeinde Gärtringen; www.Gaetringen.de – Bildung 
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und Betreuung. Melden Sie sich zu den Kursen der VHS an! 
Anmeldeformulare liegen in der Ludwig-Uhland-Schule aus. An-
meldungen können auch in den Briefkasten der VHS / LUS 
Gärtringen, Wilhelmstraße 14-16 eingeworfen werden. 

YOGA in Gärtringen für NACHHOLER, NEUEINSTEIGER 
und WIEDEREINSTEIGER!
Anmeldung bei: Leitung: Frau Margit Honold, Yogalehrerin und 
Meditationsleiterin, Herrenberg 
Tel. 07032/814455 oder 0176/62977277
Gebühr.: pro Stunde Erwachsene ab 8,- €, Ehepaare 15,-€ , 
Studenten 7,50€
GÄ 39 Yoga sanft und meditativ montags, ab 14.09.2015, 
16:30-18:00 Ludwig-Uhland-Schule, Aula
GÄ 40 Yoga für jedes Alter dienstags, ab 15.09.2015, 08:45-
09:45 TSV-Raum, TH Halle
GÄ 41 dienstags, ab 15.09.2015, 10:00-11:30 TSV-Raum, 
TH Halle
GÄ 42 mittwochs, ab 16.09.2015, 16:55-17:55 TSV-Raum, 
TH Halle
GÄ 43 mittwochs, ab 16.09.2015, 18:05-19:20 TSV-Raum, 
TH Halle
GÄ 44 donnerstags, ab 17.09.2015, 08:15-09:15 Samariterstift 
Gärtringen
GÄ 45 donnerstags, ab 17.09.2015, 18:00-19:30 
Ludwig-Uhland-Schule, Aula
GÄ 45-1 freitags, ab 18.09.2015, 10:00-11:30 Samariterstift 
Gärtringen
GÄ 45-2 freitags, ab 18.09.2015, 19:30-21:00 Samariterstift 
Gärtringen
GÄ 45 – 3A Yoga – für jedes Alter Einsteigerkurs mit 4 Einheiten, 
dienstags, ab 01.12. 2015, 19.45-21.15 Uhr Ort: Samariterstift
GÄ 45 – 4A Yoga - PLUS am Samstag Termin: Samstag, 12.12. 
2015 10.00-12.30 Uhr Ort: Villa Schwalbenhof
GÄ 75 PEKIP Block I Leitung: Frau HIRT, 07034/20114 
dienstags, ab 01.12.2015 9.00-10.30Uhr, 10 Termine 80,- €, 
Samariterstift Gärtringen

GÄ 103 ZUMBA in Gärtringen-Rohrau für Anfänger und 
Fortgeschrittene
donnerstags, ab 22.10.2015, 20.30 – 21.30 Uhr 
Leitung: Frau Aline Zenger, 15 Termine 74,- € 
Ort: Turnhalle der Joseph-Haydn-Grundschule Rohrau

Kindergärten

Tages- und Pflegeeltern e.V.
Kreis Böblingen

,,TAKKI‘‘–Sprechstunden des Tages- und Pflegeeltern e.V. 
Kreis Böblingen
-    Wo: Gärtringen, Kinderkrippe, 2. Stock, Kirchstraße 31
-    Wann: von 9 bis 12 Uhr (Telefon 238035)

Termine, jeweils montags: 
- 07.12., 21.12.2015
ACHTUNG: Die angegebenen Termine finden nur dann statt, 
wenn zuvor eine telefonische Anmeldung bis jeweils Freitag 
vor der angekündigten Sprechstunde vorliegt.
Für:
Alle, die ,,TAKKI‘‘ (Tagespflege von Kleinkindern (U3) näher ken-
nenlernen möchten.
Eltern, die sich für eine Betreuung ihres unter dreijährigen Kindes 
durch eine/einen Tagesmutter/- vater interessieren.
Personen, die sich über die Tätigkeiten als Tagesmutter/-vater 
beraten lassen möchten.
Sie erhalten u.a. Informationen zu den Grundqualifizierungskur-
sen und den weiteren Voraussetzungen der Kindertagespflege.
Die Beratung erfolgt kostenfrei und unverbindlich.
Zuständige Ansprechpartnerin ist Frau Lexen vom Tages- und 
Pflegeeltern e.V. Kreis Böblingen
Persönliche Beratungstermine bitte vorab unter 
Tel. 07031- 213710 vereinbaren.

Referat Kinder, Jugend & Familie

Jugendreferat

Kommen Sie zum Gärtringer PC-Treff für Seniorinnen und 
Senioren
Der PC-Treff in Gärtringen ist gedacht für den Informationsaus-
tausch, Fragen und Rat für Senioren, die einen PC besitzen und 
damit effektiv arbeiten wollen. Neben den Beratungen werden 
gelegentlich spezielle Themen behandelt, um vornehmlich das 
erforderliche Grundwissen zum sicheren Einsatz eines PC zu 
vermitteln. Jeder kann zu den Treffen kommen und sein Anliegen 
vorbringen. Ehrenamtliche Mentoren tun ihr Bestes, die Fragen zu 
beantworten und Unterstützung bei der Beseitigung eventueller 
Probleme zu geben. Die Beratung ist kostenlos. Der PC-Treff fin-
det alle 14 Tage, dienstags von 18 Uhr bis 20 Uhr (in ungeraden 
Wochen) im Computerraum der Theodor-Heuss-Realschule 
statt. Der beiden nächsten Treffabende sind am 15. Dezem-
ber 2015 und am 12. Januar 2016. Kontakt: H. Bergmann, Tel. 
22801, E-Mail: hbergmann46@gmx.de, Referat Kinder/Jugend/
Familie, H. Kunst, 923113, E-Mail: kunst@gaertringen.de

Gärtringer Schachtreff für junge und ältere Leute
Schach ist ein Spiel für jedes Alter! Im Begegnungscafe des 
Samariterstifts Gärtringen findet dienstags von 14.30 Uhr bis 18 
Uhr ein offener Schachtreff statt. Ein späteres Kommen und frü-
heres Gehen ist möglich. Seniorinnen und Senioren und alle am 
Schachspiel interessierten Kinder und Jugendlichen sind herzlich 
dazu eingeladen. Eine Anmeldung zu diesem kostenlosen Angeot 
ist nicht notwendig. Kommen auch Sie zum Gärtringer Schach-
treff! Information. H. Najmann, Tel. 21167, Referat Kinder/Jugend/
Familie, H. Kunst, Tel. 923113, E-Mail: kunst@gaertringen.de

Jugendbegleiter für die Ludwig-Uhland-Schule und  
Theodor-Heuss-Realschule gesucht!
Möchten Sie ein Engagement das Ihnen Freude bereitet? Suchen 
Sie eine interessante und abwechslungsreiche Aufgabe, in der Sie 
Ihre eigenen Talente und Vorstellungen helfend einbringen können? 
Dann sind Sie als Jugendbegleiter an der Ludwig-Uhland-Schule 
oder Theodor-Heuss-Realschule genau richtig! Bieten Sie an der 
Ludwig-Uhland-Schule im Ganztagesschulbetrieb den Schülern 
am Mittwochnachmittag ein AG-Angebot über ein Schulhalbjahr. 
Möchten Sie sich in der Hausaufgabenbetreuung an der Theodor-
Heuss-Realschule helfend einbringen? Oder möchten Sie lieber 
eine Stunde in der Begleitung des Mittagstisches und in der Frei-
zeitbetreuung über die Mittagspause in der Ludwig-Uhland-Schule 
sich engagieren? Vom Studenten bis zu den aktiven Senioren ist 
bei uns jede Altersgruppe als zukünftige Jugendbegleiter herzlich 
willkommen. Für ihr Engagement kann eine Aufwandsentschä-
digung von 10 Euro/je Stunde bezahlt werden. Informationen: 
Gemeinde Gärtringen, Referat Kinder/Jugend/Familie, H. Kunst, 
Tel. 923113, E-Mail: kunst@gaertringen.de

Ortsbücherei

Ortsbücherei Gärtringen
Bismarckstr. 16.a Tel. 26001
Öffnungszeiten: montags, mittwochs, donnerstags und freitags 
von 16.00 bis 20.00 Uhr, sowie dienstags von 10.00 bis 13.00 Uhr
Ausführliche Texte im Internet: Ortsbücherei Aktuell
Bitte beachten Sie auch die Vorstellung der Kinderbücher im 
Internet

Romane für Frauen

Schwiegermutter all’arrabbiata – von Brigitte Jacobi
Ein Hilferuf per SMS erreicht Henrike an einem ohnehin schreckli-
chen Tag. »Bin entführt worden. Bitte komm!« Kurzerhand macht 
sich Henrike auf die weite Reise nach Kalabrien, wo zwei Fa-
milien nach Vendetta schreien, Dario verschwunden bleibt und 
sein älterer Bruder ganz und gar unangemessene Gefühle in 
Henrike auslöst. 
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Das Haus der Lügen – von Stephanie Lam
1924: Der 19-jährige Robert Carver will den Sommer bei seinem 
reichen Cousin in Castaway House auf den Klippen des kleinen 
Küstenstädtchens Helmstone, wohnen. Robert genießt eine un-
bekümmerte Zeit. Doch dann ziehen dunkle Wolken am Horizont 
auf, denn die Brays hüten ein böses Familiengeheimnis ...
1965: Die 18-jährige Rosie Churchill ist von zu Hause ausgezo-
gen und mietet sich in dem etwas heruntergekommenen, aber 
noch immer imposanten Anwesen Castaway House ein. Eines 
Tages entdeckt sie, dass ins Fensterbrett ihres Zimmers der Satz 
»Robert Carver ist unschuldig« eingeritzt ist. 

Läuft da was? – von Judith Pinnov
Annabel hat jahrelang beruflich zurückgesteckt und sich um ihre 
drei Kinder gekümmert. Jetzt will sie den großen Auftritt zur 
Primetime. Alles läuft anscheinend nach Plan, doch dann kommt 
die niederschmetternde Nachricht: Dem Sender ist sie zu alt!
Ausgerechnet jetzt verliebt sich Annabel in einen jüngeren Mann. 
Muss das sein? Warum ist es nur so verdammt schwer, vierzig 
zu werden? Kurz entschlossen läuft Annabel davon. 

Über uns der Himmel – von Kristin Harmel
Die junge Kate Waithman lebt mit ihrer großen Liebe Patrick in 
Manhattan. Eines Morgens geht sie am Hudson River joggen, 
als plötzlich ein Flugzeug den Himmel durchbricht. Momente 
später ist das World Trade Center in Rauch gehüllt. Es ist das 
Gebäude, in dem Patrick arbeitet ... Dreizehn Jahre später fühlt 
sich Kate endlich bereit, ihr Herz wieder zu öffnen. Doch dann 
hat sie einen Traum, der realer scheint als alles, was sie umgibt.

Rosenzauber – von Nora Roberts
Beckett Montgomery liebt seine Heimatstadt Boonsboro, wo er 
zusammen mit seinen beiden Brüdern begonnen hat, ein altes 
Hotel in ein modernes Bed & Breakfast umzubauen. Vor allem 
aber liebt er Clare Brewster, die nach dem Tod ihres Mannes 
nach Boonsboro zurückgekehrt ist und dort die Buchhandlung 
führt. Beckett hat es nie gewagt, Clare seine Gefühle zu offen-
baren. Doch als die Eröffnung des „BoonsBoro Inn” näher rückt, 
fasst er schließlich Mut.

Das Haus der Tänzerin – von Kate Lord Brown
Die alte Villa in den Hügeln von Valencia ist für Emma der perfek-
te Rückzugsort und schon bald eröffnet die gelernte Parfümeurin 
einen Blumenladen. Doch warum vermachte ihre verstorbene 
Mutter ihr dieses Anwesen? Immer mehr fühlt sich Emma von 
der geheimnisvollen Vergangenheit des Hauses angezogen. Und 
dann entdeckt sie ein zugemauertes Zimmer ...

Für immer Schwestern – von Herrad Schenk
Seit ihrer Kindheit sind die drei Schwestern eng miteinander 
verbunden, obwohl sie unterschiedlicher kaum sein könnten. 
Sylvia, um die siebzig, Lektorin in einem Kunstverlag. Judith, 
Bibliothekarin im Ruhestand. Elvira ist Lehrerin. Als deren Mann 
einen Schlaganfall erleidet, kommt ein Familiengeheimnis ans 
Licht, das die Schwestern in ihre turbulente Jugend zurückführt 
und ihre Beziehung auf eine harte Probe stellt …


